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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.  Wie hat sich die Anzahl der Hausärzte, Zahnärzte und Fachärzte (aufgeschlüs-
selt nach Kategorien und Gemeinden) sowie der jeweiligen Praxen in den ein-
zelnen Kommunen im Landkreis Tuttlingen im Jahresverlauf 2023, 2022, 2021 
und 2020 entwickelt?

2.  Wie stellt sich das Verhältnis Einzelpraxen, Gemeinschaftspraxen und Praxis-
gemeinschaften dar?

3.  Welche Erkenntnisse hat sie über den Versorgungsgrad der Haus- und Fach-
ärzte (aufgeschlüsselt) in den einzelnen Kommunen im Landkreis Tuttlingen 
im Jahresverlauf 2023, 2022, 2021 und 2020, insbesondere im Vergleich zum 
Landes- und Bundesdurchschnitt?

4.  Wie viele medizinische Versorgungszentren (MVZ) gab es in den einzelnen 
Kommunen im Landkreis Tuttlingen im Jahresverlauf 2023, 2022, 2021 und 2020?

5.  Hat sie Erkenntnisse, wie sich die Coronapandemie auf die Anzahl der Haus- 
und Facharztpraxen (aufgeschlüsselt) im Landkreis Tuttlingen ausgewirkt hat?

6.  Wie hoch ist die Anzahl der Haus- und Facharztpraxen (aufgeschlüsselt), die in 
2023 in den einzelnen Kommunen im Landkreis Tuttlingen ersatzlos geschlos-
sen wurden, unter Angabe der Gründe dafür (zum Beispiel Arbeitskräfteman-
gel, keine Nachfolgeregelung usw.)?

7.  Wie ist die Altersstruktur der Haus- und Fachärzte in den einzelnen Kommu-
nen im Landkreis Tuttlingen derzeit (Gruppierung: unter 40, zwischen 40 und 
50, zwischen 50 und 60, über 60)? 

8.  Wie beurteilt sie die aktuelle ärztliche Versorgungssituation im Landkreis Tutt-
lingen?
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 9.  Welche erfolgreichen Maßnahmen einzelner Kommunen sind ihr bekannt, um 
Haus- und Fachärzte in den Städten und Gemeinden im Landkreis Tuttlingen 
anzusiedeln (zum Beispiel kommunale Förderprogramme)?

10.		Welche	Maßnahmen	hat	sie	ergriffen	bzw.	wird	sie	ergreifen,	um	die	ärztliche	
Versorgung im Landkreis Tuttlingen zu sichern bzw. in unterversorgten Re-
gionen zu verbessern, unter Darlegung welche Unterstützung es von Bundes-
seite dafür gibt?

11.12.2023

Klos AfD

B e g r ü n d u n g

Die Kleine Anfrage soll dazu beitragen, einen Überblick über die aktuelle ärzt-
liche Versorgung im Landkreis Tuttlingen zu erhalten und die Ermittlung einer 
mittelfristigen Prognose zu ermöglichen. Es soll ebenfalls geklärt werden, welche 
Initiativen	Kommunen	sowie	das	Land	und	der	Bund	ergreifen,	um	eine	flächen-
deckende ärztliche Versorgung zu sichern bzw. (wieder)herzustellen.

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 24. Januar 2024 Nr. SM52-0141.5-72/3140/5 beantwortet 
das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration die Kleine Anfrage wie 
folgt:

1.  Wie hat sich die Anzahl der Hausärzte, Zahnärzte und Fachärzte (aufgeschlüs-
selt nach Kategorien und Gemeinden) sowie der jeweiligen Praxen in den ein-
zelnen Kommunen im Landkreis Tuttlingen im Jahresverlauf 2023, 2022, 2021 
und 2020 entwickelt?

Die nachfolgende Tabelle der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg 
(KVBW) zeigt die Entwicklung der Praxen im Landkreis Tuttlingen zwischen 
2019 und 2023 (jeweils zum Stand 1. Januar):

_____________________________________

*)  Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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Die nachfolgende Tabelle der Kassenzahnärztlichen Vereinigung BW (KZV BW) 
gibt einen Überblick über die Entwicklung der Zahl der Vertragszahnärztinnen 
und Vertragszahnärzte pro Gemeinde im Landkreis Tuttlingen im Verlauf der 
letzten vier Jahre:
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Die nachfolgende Tabelle der KZV BW gibt einen Überblick über die Entwick-
lung der Zahnarztpraxen pro Gemeinde im Landkreis Tuttlingen im Verlauf der 
letzten vier Jahre.
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2.  Wie stellt sich das Verhältnis Einzelpraxen, Gemeinschaftspraxen und Praxis-
gemeinschaften dar?

Nach	 Mitteilung	 der	 KVBW	 ist	 die	 Einzelpraxis	 die	 häufigste	 Praxisform	 im	
Landkreis Tuttlingen. Aktuell sind rund 65 Prozent der fachärztlichen Praxen Ein-
zelpraxen, in der hausärztlichen Versorgung sind es rund 82 Prozent und in der 
psychotherapeutischen Versorgung sogar rund 96 Prozent. Insgesamt sind dem-
nach knapp 80 Prozent aller Praxen im Landkreis Tuttlingen Einzelpraxen. Die 
folgende Tabelle der KVBW stellt die Zahlen gegenüber:
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3.  Welche Erkenntnisse hat sie über den Versorgungsgrad der Haus- und Fach-
ärzte (aufgeschlüsselt) in den einzelnen Kommunen im Landkreis Tuttlingen 
im Jahresverlauf 2023, 2022, 2021 und 2020, insbesondere im Vergleich zum 
Landes- und Bundesdurchschnitt?

Die kleinräumigsten Raumzuschnitte, die sogenannten Mittelbereiche, gelten für 
die hausärztliche Versorgung, da hier eine wohnortnahe Versorgung für die Be-
völkerung sichergestellt werden soll. Laut Beschluss der jüngsten Sitzung des 
Landesausschusses der Ärzte und Krankenkassen für Baden-Württemberg (LA) 
vom 18. Oktober 2023 sind lediglich zehn von 103 Mittelbereichen in Baden-
Württemberg für (Neu-)Niederlassungen gesperrt. Im Mittelbereich Tuttlingen 
gibt es laut Beschluss 22,2 Niederlassungsmöglichkeiten für Hausärztinnen und 
Hausärzte.

Die nachfolgende Tabelle der KVBW zeigt die Versorgungsgrade in Prozent im 
Mittelbereich Tuttlingen im Landkreis Tuttlingen seit Oktober 2019:

In der allgemeinen fachärztlichen Versorgung stehen im Landkreis Tuttlingen 
aktuell in der dermatologischen, pädiatrischen sowie der psychotherapeutischen 
Versorgung Niederlassungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die folgenden Anga-
ben stellen den Versorgungsstand in Prozent seit Ende 2019 bis zum Zeitpunkt 
der jüngsten Sitzung des Landesausschusses der Ärzte und Krankenkassen für 
Baden-Württemberg vom 18. Oktober 2023 dar.

Veränderungen können sich durch Jobsharing-Sachverhalte oder zwischenzeit-
liche Entscheidungen der Zulassungsausschüsse ergeben.
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4.  Wie viele medizinische Versorgungszentren (MVZ) gab es in den einzelnen 
Kommunen im Landkreis Tuttlingen im Jahresverlauf 2023, 2022, 2021 und 2020?

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl von Medizinischen 
Versorgungszentren zwischen 2019 und 2023 im Landkreis Tuttlingen (jeweils 
zum Stand 1. Januar):

5.  Hat sie Erkenntnisse, wie sich die Coronapandemie auf die Anzahl der Haus- 
und Facharztpraxen (aufgeschlüsselt) im Landkreis Tuttlingen ausgewirkt hat?

Die Gründe für die Entwicklung der Anzahl von Haus- und Facharztpraxen kön-
nen vielfältig und komplex sein. Dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und 
Integration liegen hierzu keine eigenen Erkenntnisse, insbesondere im Zusam-
menhang mit der Coronapandemie, vor. Auch nach Aussage der KVBW können 
keine gesicherten Aussagen über eine Entwicklung der Anzahl von Haus- und 
Facharztpraxen	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	 Coronapandemie	 getroffen	 werden.	
Dafür	sind	die	Einflussfaktoren	zu	vielfältig	und	auch	zu	komplex.

6.  Wie hoch ist die Anzahl der Haus- und Facharztpraxen (aufgeschlüsselt), die in 
2023 in den einzelnen Kommunen im Landkreis Tuttlingen ersatzlos geschlos-
sen wurden, unter Angabe der Gründe dafür (zum Beispiel Arbeitskräfteman-
gel, keine Nachfolgeregelung usw.)?

Weder das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration noch die KVBW 
führen hierüber Statistiken. Die Entwicklung der Anzahl von Praxen lässt sich je-
doch	aus	der	Beantwortung	der	Frage	unter	Ziffer	1	ableiten.	Prinzipiell	gilt,	dass	
Praxen	in	geöffneten	Planungsbereichen	ohne	öffentliches	Ausschreibungsverfah-
ren an eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger übergeben werden. In Gebieten 
mit Zulassungsbeschränkung kann die Praxisinhaberin bzw. der Praxisinhaber ih-
re bzw. seine Praxis nur im Rahmen des Nachbesetzungsverfahrens an eine Nach-
folgerin oder einen Nachfolger übergeben, nachdem der Zulassungsausschuss die 
Ausschreibung genehmigt und die geeignetste Bewerberin oder den geeignetsten 
Bewerber ausgewählt hat.

7.  Wie ist die Altersstruktur der Haus- und Fachärzte in den einzelnen Kommunen 
im Landkreis Tuttlingen derzeit (Gruppierung: unter 40, zwischen 40 und 50, 
zwischen 50 und 60, über 60)? 

Die nachfolgende Tabelle der KVBW zeigt die Altersstruktur der Ärztinnen und 
Ärzte im Landkreis Tuttlingen. In der hausärztlichen Versorgung sind derzeit 
rund 38 Prozent mindestens 60 Jahre alt (landesweiter Durchschnitt: 38,5 Pro-
zent). In der fachärztlichen Versorgung liegt der Anteil bei gerundet 30 Prozent 
(landesweiter Durchschnitt: 29,8 Prozent) und bei den Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten sind rund 42 Prozent 60 Jahre alt und älter (landesweiter 
Durchschnitt: 37,9 Prozent).
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8.  Wie beurteilt sie die aktuelle ärztliche Versorgungssituation im Landkreis Tutt-
lingen?

In der hausärztlichen Versorgung haben von den insgesamt 103 Mittelbereichen 
in Baden-Württemberg lediglich zwölf Mittelbereiche einen niedrigeren Versor-
gungsgrad als der Mittelbereich Tuttlingen (83,0 Prozent). 22,5 Vollzeitäquiva-
lente sind dort nicht besetzt. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen ein Ergebnis 
der alternden Ärzteschaft und der Veränderung der Präferenzen des ärztlichen 
Nachwuchses. 

In der allgemeinen fachärztlichen Versorgung stehen im Landkreis Tuttlingen 
aktuell in der dermatologischen, pädiatrischen sowie der psychotherapeutischen 
Versorgung Niederlassungsmöglichkeiten zur Verfügung. Für die weiteren Arzt-
gruppen dieser Versorgungsebene bestehen Zulassungsbeschränkungen. 

9.  Welche erfolgreichen Maßnahmen einzelner Kommunen sind ihr bekannt, um 
Haus- und Fachärzte in den Städten und Gemeinden im Landkreis Tuttlingen 
anzusiedeln (zum Beispiel kommunale Förderprogramme)?

Dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration ist die regionale Ini-
tiative namens „DonauDoc Tuttlingen für Mediziner“ bekannt. Die Initiative ver-
anstaltet Live-Events und Workshops und bringt so Ärzteschaft und Kommunal-
politiker zusammen. Durch die Initiative können sich auch Ärzteschaft und Medi-
zinstudentinnen und Medizinstudenten vernetzen.

Zudem werden in der Kommunalen Gesundheitskonferenzen Tuttlingen die ärzt-
liche Versorgung im Landkreis diskutiert und neue Lösungsansätze entwickelt, 
um die ärztliche Versorgung in der Region zu verbessern. So fand zum Beispiel 
im Juni 2023 die Jahrestagung der Kommunalen Gesundheitskonferenz in Tuttlin-
gen statt, bei der es insbesondere um die ärztliche Versorgung im Landkreis ging. 
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10.  Welche Maßnahmen hat sie ergriffen bzw. wird sie ergreifen, um die ärztliche 
Versorgung im Landkreis Tuttlingen zu sichern bzw. in unterversorgten Regio-
nen zu verbessern, unter Darlegung welche Unterstützung es von Bundesseite 
dafür gibt?

Das	 Land	 hat	 mehrere	Maßnahmen	 ergriffen,	 um	 die	 originär	 zuständige	 ärzt-
liche Selbstverwaltung bei der ärztlichen Versorgung im Landkreis Tuttlingen, 
aber auch insgesamt im Land zu unterstützen und so die ärztliche Versorgung zu 
sichern bzw. zu verbessern.

Das Land hat für die Jahre 2019 und 2020 die regionalen Strukturgespräche im 
Landkreis	Tuttlingen	finanziell	gefördert.	

Darüber	hinaus	gewährt	das	Land	für	die	in	der	Antwort	zur	Frage	unter	Ziffer	9	
erwähnte	 Kommunale	 Gesundheitskonferenz	 einen	 finanziellen	 Ausgleich.	 Das	
Land erfüllt damit den gesetzlichen Auftrag nach § 5 Abs. 7 Satz 1 des Gesetzes 
zur Stärkung der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit und der Vernetzung 
aller Beteiligten des Gesundheitswesens in Baden-Württemberg (Landesgesund-
heitsgesetz – LGG). Die Kommunale Gesundheitskonferenz ist nach § 5 LGG ein 
Gremium der Land- und Stadtkreise, im jeweils örtlichen Zuständigkeitsbereich 
des jeweiligen Gesundheitsamts (wobei auch Stadtkreise ohne eigenes Gesund-
heitsamt eine Kommunale Gesundheitskonferenz einrichten können), zur Bera-
tung, Koordinierung und Vernetzung von Fragen der Gesundheitsförderung und 
Prävention,	der	medizinischen	Versorgung,	der	Pflege	und	der	Rehabilitation	mit	
örtlichem Bezug. Zu diesen Bereichen entwickelt sie Ziele und kann erarbeite-
te Empfehlungen an die zuständigen gesundheitspolitischen Gremien des Landes 
herantragen, die sich sodann mit diesen Empfehlungen befassen. Empfehlungen, 
die im Rahmen von durchgeführten Gesundheitsdialogen erarbeitet werden, kön-
nen den kommunalen Entscheidungsträgern zugeleitet werden. Die Zusammen-
setzung der Kommunalen Gesundheitskonferenzen ist vielfältig. Sie bestehen aus 
delegierten Vertretungen der örtlichen Institutionen und Einrichtungen aus den 
Bereichen der Gesundheitsförderung und Prävention, der medizinischen Versor-
gung,	der	Pflege,	der	Selbsthilfe,	des	Patientenschutzes,	der	oder	des	kommunalen	
Behindertenbeauftragten, der oder des kommunalen Suchtbeauftragten und wei-
teren Institutionen des Sozialbereichs, sofern Berührungspunkte zum beratenden 
Thema	bestehen.	Darüber	hinaus	können	themenspezifische	Netzwerke	und	Bür-
gerinnen und Bürger beteiligt werden.

Als weitere Maßnahme des Landes ist das Landesförderprogramm „Landärzte“, 
das die Verbesserung der hausärztlichen Versorgung im ländlichen Raum zum 
Ziel hat, zu nennen. Es fördert Hausärztinnen und Hausärzte mit bis zu 30 000 
Euro Landesförderung, wenn sie oder er sich in einer ländlichen Gemeinde nie-
derlässt, deren hausärztliche Versorgung gefährdet ist. Zu den förderfähigen Ge-
meinden zählen auch Gemeinden im Landkreis Tuttlingen.

Mit der 2021 eingeführten Landarztquote hat das Land einen weiteren Weg, ne-
ben	 dem	 herkömmlichen	 Zulassungsweg,	 zum	Medizinstudium	 geschaffen.	 Im	
Auswahlverfahren der Landarztquote geht es ausschließlich um die Motivation 
und Geeignetheit der Interessierten für das Medizinstudium und die hausärztliche 
Tätigkeit	auf	dem	Land.	Wer	einen	der	75	Studienplätze	erhält,	verpflichtet	sich	
im Gegenzug nach der fachärztlichen Weiterbildung (Allgemeinmedizin, Kinder- 
und Jugendmedizin oder Internist ohne Schwerpunkt) für mindestens zehn Jahre 
in einem baden-württembergischen Bedarfsgebiet (ein Gebiet, das von Unterver-
sorgung bedroht ist oder in dem die Unterversorgung bereits besteht) hausärztlich 
tätig zu sein. Die jungen Medizinerinnen und Mediziner werden so langfristig 
die ärztliche Versorgung in Baden-Württemberg, insbesondere in unterversorgten 
Regionen, stärken.

Darüber	 hinaus	 haben	 die	Medizinischen	Fakultäten	 das	 „Neigungsprofil	Länd
liche Hausarztmedizin“ („Landarzt-Track“) eingeführt. Dessen Ziel ist es, früh-
zeitig Begeisterung für eine Tätigkeit auf dem Land zu wecken, die dafür notwen-
digen Kompetenzen zu vermitteln und einen klaren Karriereweg in die primär-
ärztliche Versorgung zu bahnen.
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Mit dem gemeinsam von Bund und Ländern im Frühjahr 2017 verabschiedeten 
„Masterplan	Medizinstudium	2020“	und	der	derzeit	noch	in	Abstimmung	befind-
lichen Reform der Ärztlichen Approbationsordnung soll zudem die Allgemeinme-
dizin in der Ausbildung weiter gestärkt werden.

Bis auf die Überarbeitung der Ärztlichen Approbationsordnung, erfolgen die ge-
nannten Maßnahmen des Landes ohne Unterstützung des Bundes.

Lucha
Minister für Soziales, 
Gesundheit und Integration
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